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Einleitung

Höchstrichterliche Entscheidungen finden in der Rechtswissenschaft natur-
gemäß eine besondere Beachtung, einige von ihnen werden bereits mit Span-
nung erwartet. Wie hoch die Erwartungen an die entsprechenden Judikate 
bisweilen sind, zeigt sich nicht zuletzt in ihrer anschließenden Bewertung: 
Immer wieder neigen Teile der deutschen Rechtswissenschaft dazu, den 
Richterspruch jedenfalls rhetorisch in die Nähe einer päpstlichen Enzyklika 
zu rücken. „Karlsruhe locuta, causa finita“ heißt es etwa, wenn Bundesver-
fassungsgericht oder Bundesgerichtshof vor wegweisenden Entscheidungen 
stehen und in einem rechtswissenschaftlichen Diskurs schließlich Stellung 
beziehen1. Das aus einer Predigt des Bischofs und Kirchenlehrers Augustinus 
von Hippo (354–430 n. Chr.) hervorgegangene Original lautet „Roma locuta, 
causa finita“ und steht im Kirchenrecht synonym für das päpstliche Macht-
wort in einer theologischen Streitfrage2. Die damit transportierte Botschaft 
ist so markant wie eingängig: Die Diskussion ist entschieden. Der Stellver-
treter Gottes auf Erden hat gesprochen. 

Nun kommt der geistvollen Variante des allgemeinen rechtswissenschaft-
lichen Sprachgebrauchs eine deutlich irdischere Funktion zu. Sie dient zu-
meist als wortgewandter Einstieg in eine Entscheidungsbesprechung und 
nimmt Bezug auf die – staatsstrukturell bedingte, nicht gottgegebene – Au-
torität der obersten Gerichte als finale Entscheidungsinstanzen eines konkre-
ten Streitfalls. Speziell mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht, aus-
weislich des Art. 92 GG Speerspitze der rechtsprechenden Gewalt in 
Deutschland, lässt sich diese Autorität nicht bestreiten. Seinen Judikaten 
kommt aus politischer und gesellschaftlicher, aber naturgemäß und zuvor-
derst auch aus rechtlicher Sicht eine gesteigerte, oftmals grundlegende Be-
deutung zu. Das Bundesverfassungsgericht ist die gewichtigste rechtsprakti-
sche Stimme der Verfassungsinterpretation in Deutschland. Gleichwohl 
scheint speziell die bundesrepublikanische Staatsrechtswissenschaft diese 
Einschätzung zu überinterpretieren und auf ihrer Grundlage bisweilen eine 
falsch verstandene Selbstbeschränkung zu praktizieren, die den eigenen me-

1 In Bezug auf das Bundesverfassungsgericht etwa F. Hufen/M. Jahn, JuS 2008, 
550 (552); M. Ludwigs, NVwZ-Beilage 2017, 3 (3); M. Stuttmann, NVwZ 2018, 
1136 (1138); im Hinblick auf den Bundesgerichtshof exemplarisch G. Spindler, 
GRUR 2004, 724 (724); J. Tebben, NZG 2009, 288 (292 f.).

2 Mit feingliedriger Etymologie G. Roellecke, NJW 2001, 2924 (2924).
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thodischen und dogmatischen Beitrag ins Reaktive verlagert. Hat eine Strei-
tigkeit ihren verfahrensrechtlichen Weg nach Karlsruhe gefunden und ist 
dort inhaltlich beschieden worden, zeichnet sich im staatsrechtswissenschaft-
lichen Diskurs heute die deutliche Tendenz ab, den vom Bundesverfassungs-
gericht gesetzten Rahmen jedenfalls in seiner grundlegenden Ausrichtung zu 
akzeptieren. Die Diskussion von Grundsatzfragen dagegen ist selten, Funda-
mentalopposition durchaus unüblich. „Karlsruhe locuta, causa finita“ – der 
sprichwörtliche Bezug auf die päpstlich verordnete Endgültigkeit gewinnt 
vor diesem Hintergrund an Buchstäblichkeit3. Mancher Diskurs beginnt 
nicht erst in Karlsruhe, sondern findet dort sein Ende. Der „Letztinterpret“4 
der Verfassung hat gesprochen.

Namentlich Bernhard Schlink hat diese Beobachtung eingehend kontex-
tualisiert und zu ihrer plastischen Beschreibung den Begriff des „Bundesver-
fassungsgerichtspositivismus“ geprägt5. Schlink sieht damit insbesondere ei-
nen fehlenden Wettstreit der Ideen verknüpft und ermutigt die Staatsrechts-
wissenschaft stattdessen dazu, die eigene methodische und dogmatische 
Vorreiterrolle nicht zugunsten eines zahmen Gehorsams preiszugeben. 
Gleichwohl hat der „Bundesverfassungsgerichtspositivismus“ auch eine re-
flexhafte Nebenfolge, die aus derjenigen Befriedungswirkung resultiert, die 
Schlink gerade kritisch beäugt. Im Falle ihrer Brüchigkeit wird die sonst 
recht geschlossen praktizierte Gefolgschaft unwillkürlich zum Indikator feh-
lender Überzeugungskraft eines verfassungsgerichtlichen Grundkonzepts. 
Artikulieren namhafte Stimmen der Staatsrechtswissenschaft schon gegen-
über den Grundannahmen des Bundesverfassungsgerichts ihren Widerspruch 
und mündet diese Kritik in einen schwelenden Konflikt, weil das Gericht die 
Ursprungsentscheidung zu einer Linie seiner ständigen Rechtsprechung fort-
entwickelt, rechtfertigt bereits dieser Umstand ein gesteigertes wissenschaft-
liches Untersuchungsinteresse. Die Aufgabe des im Regelfall präferierten 
akademischen Appeasements begründet ein erstes Verdachtsmoment gegen-
über der Belastbarkeit der Karlsruher Grundannahmen.

Auf Grundlage dieser Beobachtung nähert sich die folgende Betrachtung 
dem andauernden Diskurs um die Grundrechtsberechtigung staatlich getrage-
ner juristischer Personen im Rahmen des Art. 19 Abs. 3 GG. Die Einordnung 

3 In diesem Sinne auch G. Roellecke, NJW 2001, 2924 (2924).
4 Jüngst und statt vieler A. Voßkuhle, JuS 2019, 417 (422).
5 B. Schlink, Der Staat 28 (1989), 161 (163 ff.). Zur näheren Einordnung C. Schön

berger, Bundesverfassungsgerichtspositivismus – Zu einer Erfolgsformel Bernhard 
Schlinks, in: J. Nolte/R. Poscher/H. Wolter (Hrsg.), Die Verfassung als Aufgabe von 
Wissenschaft, Praxis und Öffentlichkeit. Freundesgabe für Bernhard Schlink, 2014, 
S. 41 ff.
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der Diskussion als „ ‚Dauerbrenner‘ der deutschen Staatsrechtslehre“6 lässt 
insoweit aufhorchen. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in einer Leit-
entscheidung aus den späten 1960er-Jahren eine restriktive Handhabe eta-
bliert, die Grundrechtssubjektivität staatlich getragener Organisationseinhei-
ten über Art. 19 Abs. 3 GG unter Berufung auf ein grundrechtstheoretisch 
fundiertes, anthropozentrisch ausgerichtetes Verständnis der Grundrechte ab-
gelehnt und diese Linie mit Ergänzungen zur ständigen Rechtsprechung 
ausgebaut7. Befriedet hat es den Diskurs indes bis heute nicht. Finden neuar-
tige Fallgestaltungen ihren Weg nach Karlsruhe und zwingen das Bundesver-
fassungsgericht einmal mehr zur eingehenden Beschäftigung mit der Frage, 
ist das wissenschaftliche Echo der entsprechenden Entscheidung nicht nur 
ein vielstimmiges, sondern in seiner inhaltlichen Ausrichtung oftmals ein 
grundsätzliches. Immer wieder richten sich kritische Stimmen bereits gegen 
die Ausgangsgedanken der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und 
plä dieren für eine theoretische Neuausrichtung8. Jüngstes Beispiel eines me-
taphorischen Funkens, der die Diskussion erneut entfachte, ist die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der 
13. AtomG-Novelle zum Ende des Jahres 2016. Als es dort unter anderem 
über die Grundrechtsberechtigung einer juristischen Person zu befinden 
hatte, deren Anteile sich über eine Konzernstruktur letztlich vollständig in 
der Hand des schwedischen Staates befinden, sprach sich das Verfassungsge-
richt explizit gegen die Anwendung seiner hergebrachten Argumentationsli-
nie aus und beschied die Frage unter Berufung auf eine europarechtskon-
forme Auslegung des Art. 19 Abs. 3 GG positiv9. Das Bundesverfassungsge-

6 P. J. Tettinger, Grundrechtsschutz für öffentliche Unternehmen, in: J. Schwarze 
(Hrsg.), Wirtschaftsverfassungsrechtliche Garantien für Unternehmen im europäi-
schen Binnenmarkt, 2001, S. 155 (155).

7 Ausgangspunkt war die Entscheidung BVerfGE 21, 362 (373); aus der st. Rspr. 
BVerfGE 45, 63 (77 ff.); 61, 82 (100 ff.); 68, 193 (205 ff.); 75, 192 (195 ff.); 147, 50 
(142 ff., Rn. 237 ff.).

8 Aus verschiedenen zeitlichen Epochen und in unterschiedlicher Tiefe M. Lud
wigs/C. Friedmann, NVwZ 2018, 22 (23 ff.); A. von Mutius, in: W. Kahl/C. Wald - 
hoff/C. Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 19 Abs. 3 (Zweit-
bearbeitung 1975), Rn. 88 ff., 107 ff.; F. E. Schnapp, Zur Grundrechtsberechtigung 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts, in: D. Merten/H.-J. Papier (Hrsg.), 
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. II, 2006, § 52 Rn. 22 ff.; 
N. Zimmermann, Der grundrechtliche Schutzanspruch juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, 1993, S. 37 ff., 62 ff.

9 BVerfGE 143, 246 (312 ff., Rn. 184 ff.). – Beispielhaft für das darauffolgende 
wissenschaftliche Echo speziell zu dieser Frage nur J. Gundel, Grundrechtsfähigkeit 
für ausländische Staatsunternehmen? – Überlegungen aus Anlass des BVerfG-Urteils 
zum beschleunigten Atomausstieg, in: M. Ludwigs (Hrsg.), Regulierender Staat und 
konfliktschlichtendes Recht. Festschrift für Matthias Schmidt-Preuß, 2018, S. 33 
(36 ff.); S. Papenbrock, Die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen des öffent-


